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Von der Richtlinie zur 
 Verordnung

Die Maschinenverordnung wird die 
2006 veröffentlichte Maschinenricht-
linie (Richtlinie 2006/42/EG) ablösen. 
Die Maschinenrichtlinie beruht auf den 
Grundsätzen des „neuen Konzepts“ 
von 1985. Das bedeutet, der Gesetz-
geber legt verbindliche Grundanforde-

1 Positionspapier des DKE AK 113.0.4 zur Bereit-
stellung von Betriebsanleitungen in digitaler 
Form 08. April 2020 https://www.tekom.de/
technische-kommunikation-das-fach/wichti-
ge-normen-der-technischen-kommunikation/
standard-titel

2 Technische Kommunikation ist der Prozess der 
Definition, Erstellung und Bereitstellung von 
informationsprodukten für Nutzungsinfor-
mationen – für die sichere, effiziente, effektive 
und nachhaltige Verwendung von Produkten 
( Waren, technische Systeme, Software, Dienst-
leistungen).

rungen für Produkte fest, und Normen 
treffen Festlegungen zu technischen 
Details, die zur Erfüllung der Anforde-
rungen notwendig sind. Europäische 
Richtlinien müssen national umgesetzt 
werden, was EU-weit in den Mitglieds-
staaten zu Divergenzen führt. Die EU-
Kommission begründet den Vorschlag 
für eine Überarbeitung der Maschinen-
richtlinie unter anderem mit dem Errei-
chen folgender Ziele: 3

 • „Verringerung der obligatorisch  
auf Papier bereitzustellenden 
 Unterlagen“

 • „Verringerung möglicher 
 Diver genzen bei der  Auslegung 
 aufgrund der Umsetzung in 
 einzelstaatliches Recht“

 • „Gewährleistung der Kohärenz mit 
anderen NLF-Rechtsvorschriften“.

Daher wurde aus der Richtlinie die 
 Maschinenverordnung mit der Mög-
lichkeit, Betriebsanleitungen auch in 
 digitaler Form bereitzustellen. Der 
Neue Rechtsrahmen der EU (EN New 
Legislative Framework NLF) moder-
nisiert und ergänzt seit 2008 das „neue 
Konzept“ und gibt den Ordnungsrah-
men für die europäische Produktregu-
lierung vor.  
 

3 WD(2021) 83 final ARBEiTSUNTERLAGE DER 
KOMMiSSiONSDiENSTSTELLEN BERiCHT 
ÜBER DiE FOLGENABSCHÄTZUNG (ZUSAM-
MENFASSUNG) Begleitunterlage zum Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Maschinenprodukte

Zu Betriebsanleitungen und anderen 
informationen heißt es: 4

Zitat: „Artikel 1 Allgemeine Grundsätze 

(3) Die Wirtschaftsakteure sind  dafür 
verantwortlich zu gewährleisten, dass 
alle informationen, die sie über ihre 
Produkte bereitstellen, korrekt und 
vollständig sind und mit den geltenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
übereinstimmen.

Artikel R2 Pflichten der Hersteller

(7) Die Hersteller gewährleisten, dass 
dem Produkt die  Gebrauchsanleitung 
und die Sicherheitsinformationen 
 beigefügt sind, die in einer Sprache, die 
von den Verbrauchern und sonstigen 
Endbenutzern leicht verstanden werden 
kann, gemäß der Entscheidung des be-
treffenden Mitgliedstaats zur Verfügung 
gestellt wird.“

Vorteile digitaler Formate für 
Betriebsanleitungen und  
Technische Dokumentationen

Die Auswirkungen einer stärkeren 
 Digi talisierung von  Betriebsanleitungen 
und Technischen Dokumentationen 
wurden im Zusammenhang mit der 
Überarbeitung der  Maschinenrichtlinie 

4 BESCHLUSS Nr. 768/2008/EG DES EURO-
PÄiSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechts-
rahmen für die Vermarktung von Produkten

→ Dr. Gabriela Fleischer 
ist Referentin für Normen und rechtliche  
Regelungen bei der Gesellschaft für Technische 
Kommunikation2 – tekom Deutschland e. V.  
sowie Vorsitzende des DKE/GUK 113.1  
Koordinierung der Normenreihe ISO/IEC 82079, 
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und ISO TC10/SC1 JWG 16 Maintenance of 
IEC 82079 series.

Die europäische Maschinenverordnung mit neuen 
 Regelungen zur digitalen Betriebsanleitung

Mit Veröffentlichung der Maschinenverordnung 2023/1230 am 29. Juni 2023 im Amtsblatt der Europäischen Union ist  
die Katze endlich aus dem Sack: Ab 2027 dürfen Betriebsanleitungen in einem gesteckten Rahmen auch in digitaler Form 
 veröffentlicht werden. Das kontinuierliche Lobbying von tekom und Wirtschaftsvertretern war erfolgreich.1
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skizziert. 5 im Hinblick auf  finanzielle 
Einsparungen durch digitale  Formate 
geht man davon aus, dass  Druckkosten 
bisher 1–4 % des jährlichen  Umsatzes 
ausmachen. Legt man den Umsatz 
von 663 Mrd. EUR im Maschinenbau-
sektor im Jahr 2017 zugrunde,  wären 
dies jährliche Kosten von 6,63 Mrd. 
bis 26,5 Mrd. EUR. 

Digitale Anleitungen werden auch von 
Nutzern bevorzugt: Nach  Umfragen 
zu Präferenzen der Formate von Be-
triebsanleitungen wünschen sich 62,7 % 
der Befragten durchgehend  digitale 
Formate. Man könnte also 4 Mrd. bis 
16,6 Mrd. EUR einsparen – ausgehend 
von 82.239 Unternehmen wären dies 
48.000 bis 201.000 EUR pro Unterneh-
men. Demgegenüber stehen Kosten 
für digitale Betriebsanleitungen durch 
die Anschaffung, Einrichtung und War-
tung von Servern und Druckkosten von 
digitalen Betriebsanleitungen/Hand-
büchern. Entscheidet sich der  Nutzer 
nach dem Kauf der Maschine dann doch 
für die Papierversion der Betriebs-
anleitung in einer Sprache, geht man 
von Druckkosten pro Anleitung von 
0,40 EUR aus. 

Eine systematische Gegenüberstel-
lung und Abwägung der Vor- und Nach-
teile von digitalen Formaten und der 
Papierform im Hinblick auf Nutzer-
freundlichkeit – wie schnell finde ich 
welche informationen und wie zielgrup-
penspezifisch ist sie jeweils aufberei-
tet – und Barrierefreiheit/Zugänglich-
keit – Nutzungsinformationen müssen 
der Zielgruppe während der vorgese-
henen Lebensdauer der Maschine zu-
gänglich (z. B. technisch verfügbar und 
leserlich) sein – fehlt jedoch. Die pau-
schale  Aussage, digitale Formate seien 
„nachhaltiger“, greift sicherlich zu kurz. 
Auch digitale Formate verbrauchen 
Ressourcen und  haben einen „ökologi-
schen Rucksack“.

Digitale Formate von Nutzungsinfor-
mationen sind in vielen Branchen schon 

5 SWD (2021) 82 final COMMiSSiON STAFF 
 WORKiNG DOCUMENT iMPACT ASSESSMENT 
Accompanying the Proposal for a Regulation  
of the European Parliament and of the Council 
on machinery products

alltäglich. Allen voran arbeitet die Soft-
wareindustrie seit Jahren hauptsächlich 
mit digital bereitgestellten Nutzungs-
informationen. Eine tekom-Umfrage hat 
bereits 2015 ergeben, dass 75 % aller 
befragten Softwareunternehmen einen 
Print-Anteil von unter 25 % hatten, ge-
messen am Gesamtdokumentations-
umfang. Dagegen hatten 50 % der 
 befragten industrieunternehmen einen 
Print-Anteil von 75 % oder mehr. 6 Mit 
der Maschinenverordnung wird sich der 
Anteil digitaler Formate von Betriebs-
anleitungen sicherlich erhöhen. 

Die Maschinenverordnung

Mit der Maschinenverordnung können 
ab 2027 Betriebsanleitungen, Montage-
anleitungen und Technische Dokumen-
tationen auch in digitalen Formaten zur 
Verfügung gestellt werden. Die  tekom 
hat ein Whitepaper 7 erarbeitet, das die 
Maschinenverordnung im Hinblick auf 
Neuerungen für  Betriebsanleitungen 
und Technische Dokumentation be-
leuchtet. Die folgenden Ausführungen 
sind punktuelle Auszüge aus diesem 
Whitepaper zu Artikel 3 und 10 der Ma-
schinenverordnung – das Whitepaper 
ist umfassender. 

Artikel 3 Begriffsbestimmungen  
im Zusammenhang mit Technischer 
Kommunikation
Artikel 3 „Begriffsbestimmungen“ ent-
hält Ausführungen zu 17. „Betriebsan-
leitung“, 18. „Hersteller“, 34. „Lebens-
dauer“, und 36. „professioneller Nutzer“, 
wobei es in der Maschinen-Richtlinie 
2006 nur Begriffsbestimmungen für 
„Hersteller“ gibt. Die anderen Begriffs-
bestimmungen sind in die Maschinen-
verordnung neu aufgenommen worden. 

Die Betriebsanleitung wird nicht als 
 Dokument betrachtet, sondern als Sum-
me aller vom Hersteller bereitzustellen-
den informationen. Es ist bemerkens-

6 https://www.tekom.de/technische-kommuni-
kation-das-fach/wichtige-normen-der-techni-
schen-kommunikation/standard-titel

7 Heuer-James, J.-U., Schmeling, R. (2023).  
tekom Whitepaper 2/2023, Neue Maschinenver-
ordnung (EU) 2023/1230 Betriebsanleitung und 
Technische Dokumentation, tcworld GmbH, 
Stuttgart.

wert, dass sich die bereitzustellenden 
informationen zur Zwecktauglichkeit 
der Maschine bzw. des  dazugehörigen 
Produkts auf die gesamte  Lebensdauer 
beziehen. Somit ist vorstellbar, dass  
die Betriebsanleitung nicht nur Anlei-
tungen für die „Standard“-Wartung, 
sondern auch informationen für die 
 Reparatur enthalten muss. Diese Aus-
weitung der Herstellerverantwortung 
ist wohl dem „Europäischen Grünen 
Deal“ als politischer Leitlinie der EU-
Kommission bzw. dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit geschuldet. Für „profes-
sionelle Nutzer“ gibt es eine Begriffs-
bestimmung, für „nichtprofessionelle 
Nutzer“ jedoch nicht. Ein Blick in Arti-
kel 1 „Gegenstand“ der Maschinen-
verordnung kann helfen, den Begriff 
„nichtprofessioneller Nutzer“ einzu-
grenzen: Hier wird gesagt, dass es um 
„ein hohes Maß an Schutz der Sicher-
heit und Gesundheit von Personen, ins-
besondere von Verbrauchern und pro-
fessionellen Nutzern“ geht. Dies deutet 
darauf hin, dass es sich bei den nicht-
professionellen Nutzern in erster  Linie 
um Verbraucher handelt. Hersteller 
stehen vor der Herausforderung zu be-
urteilen, ob die Maschinen von pro-
fessionellen oder nichtprofessionellen 
Nutzern verwendet werden – für  beide 
Nutzergruppen gelten unterschied-
liche Anforderungen im Hinblick auf die 
 digitale Betriebsanleitung. Wenn die 
„vernünftigerweise vorhersehbaren Um-
stände“ beide Nutzergruppen abdecken, 
sollte der von der Europäischen Kom-
mission zu erstellende „Leitfaden zur 
Anwendung der Maschinenverordnung“ 
klären, inwieweit die Verwendung durch 
nichtprofessionelle Nutzer Auswirkun-
gen auf die Betriebsanleitung hat. Die 
tekom schlägt vor, „dass eine Minderheit 
nichtprofessioneller Nutzer nicht aus-
reichen sollte, um die Maschine als für 
‚nichtprofessionelle Nutzer’ bestimmt 
einzustufen.“

im tekom-Whitepaper wird deshalb 
 abgeleitet: „ist die Verwendung durch 
nichtprofessionelle Nutzer unerwünscht, 
so muss sie durch  geeignete Maßnah-
men, wie z. B. entsprechend  geregelte 
Vertriebswege sowie einen eindeutigen 
Hinweis in der Betriebsanleitung, aus-
geschlossen werden.“
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Zum Begriff „Hersteller“ nach der 
 Maschinenverordnung ist zu sagen, 
dass er auch Hersteller einschließt, die 
Maschinen und dazugehörige Produkte 
für den Eigengebrauch herstellen. 

Artikel 10 Pflichten der Hersteller  
von Maschinen und dazugehörigen 
Produkten
Artikel 10 legt ausführlich die Pflichten 
der Hersteller auch in Bezug auf Be-
triebsanleitungen dar – hier ist insbe-
sondere der Absatz 7 zu nennen. Die 
Formulierungen ähneln denen in an-
deren Verordnungen und Richtlinien 
nach dem NLF. Mit der Maschinenver-
ordnung wurden die Anforderungen von 
einem eher „geheimen und versteck-
ten Platz“ im Anhang i, Kapitel 1.7.4 
der Maschinenrichtlinie an einen pro-
minenteren Platz im Hauptteil der Ver-
ordnung verschoben. Die neue Position 
unterstreicht die Bedeutung der Be-
triebsanleitungen. Jede Nichteinhal-
tung dieser Pflichten wird als formale 
Nichtkonformität betrachtet, die es den 
Marktüberwachungsbehörden ermög-
licht, nach Artikel 46 geeignete Maß-
nahmen zur Behebung dieser formalen 
Nichtkonformität einzuleiten. 

Mit dem kurzen Satz „Die Betriebsan-
leitung kann in digitaler Form bereit-
gestellt werden.“ ist es Herstellern nun 
erlaubt, digitale Formate für Betriebs-
anleitungen zu nutzen. Jedoch lässt die 
Formulierung „digitale Form“ Raum für 
interpretationen, da sie nicht definiert 
ist. Es liegt also im Ermessen der Wirt-
schaftsakteure, ob die „Bereitstellung 
in digitaler Form“ erfolgt durch: 

 • Herunterladen aus dem internet, 

 • ein mit der Maschine geliefertes 
Massenspeichergerät, 

 • einen in die Maschine integrierten 
Massenspeicher mit allen erforder-
lichen Mitteln, um die Betriebsan-
leitung neben der Maschine anzu-
zeigen, 

 • ein mit der Maschine mitgeliefertes 
Lesegerät (z. B. ein Tablet). 

Auch die Art des Formats (etwa HTML 
oder PDF) ist nicht festgelegt. Aber 
es muss die klare, verständliche und 
 lesbare Darstellung ermöglichen. 

Zitat Maschinenverordnung:

„Artikel 10 

(7) …

Wenn die Betriebsanleitung in  digitaler 
Form bereitgestellt wird, muss der 
Hersteller 

…

b) diese in einem Format  bereitstellen, 
das es dem Nutzer ermöglicht, die Be-
triebsanleitung auszudrucken, herunter-
zuladen und auf einem  elektronischen 
Gerät zu speichern, sodass er jeder-
zeit, insbesondere bei einem Ausfall 
der Maschine oder des  dazugehörigen 
Produkts, darauf zugreifen kann;  diese 
Anforderung gilt auch, wenn die Be-
triebsanleitung in die Software der 
 Maschine oder des zugehörigen Pro-
dukts eingebettet ist;“

Eine weitere Anforderung an die  digitale 
Form der Betriebsanleitung ist, dass sie 
druckbar sein muss. 

Die druckbare Betriebsanleitung bildet 
eine Art „Basis“, während nicht druck-
bare digitale Formate (wie z. B. Videos) 
die druckbaren Anleitungen bereichern 
und ergänzen können. 

Die Anforderung aus der Machninen-
verordnung „Auf Verlangen des  Nutzers 
zum Zeitpunkt des Kaufs stellt der 
 Hersteller die Betriebsanleitung  jedoch 
innerhalb eines Monats kostenlos in 
Papierform bereit“ (Zitat Maschinen-
verordnung) erscheint anachronistisch. 
Hier hätte tekom  Europe „ vorgezogen, 
wenn es den Herstellern überlassen 
worden wäre, auf der Grundlage ihrer 
Risikobeurteilung zu entscheiden, ob 
eine gedruckte Betriebsanleitung auf 
Anfrage erforderlich ist, z. B. zur Ge-
währleistung der Sicherheit oder der 
Nutzerfreundlichkeit. Die Betriebsan-
leitung ist ein  sicherheitsrelevanter 
Teil der Maschine wie jeder andere phy-
sische sicherheitsrelevante Teil. Die 
Hersteller sind für die Entscheidung 
verantwortlich, welche sicherheitsrele-
vanten Teile sie in ihrer  Konstruktion 
verwenden. Es gibt keinen Grund, 
 warum Betriebsanleitungen anders 
 behandelt werden sollten.“

Sicherheitsinformationen in 
 Papierform
Zitat Maschinenverordnung: „Bei Ma-
schinen bzw. dazugehörigen  Produkten, 
die für nichtprofessionelle Nutzer be-
stimmt sind oder unter vernünftiger-
weise vorhersehbaren Umständen von 
nichtprofessionellen Nutzern verwen-
det werden können, auch wenn sie nicht 
für sie bestimmt sind, muss der Her-
steller die  Sicherheitsinformationen, 
die für die sichere inbetriebnahme der 
Maschine bzw. des zugehörigen Pro-
dukts und für deren bzw. dessen sichere 
Verwendung wesentlich sind, in Papier-
form bereitstellen.“

Für Maschinen und dazugehörige Pro-
dukte, die für nichtprofessionelle Nut-
zer bestimmt sind bzw. von diesen ver-
wendet werden, gibt es die Vorgabe, 
Sicherheitsinformationen in  Papierform 
bereitzustellen. Hier lässt der Gesetz-
geber einen gewissen interpretations-
spielraum, denn die Formulierung 
„Sicherheitsinformationen, die … we-
sentlich sind“ ist nicht definiert. Die 
 tekom bevorzugt hierzu die Auslegung, 
dass sich die Bereitstellung von ge-
druckten wesentlichen Sicherheitsinfor-
mationen bzw. von einer  gedruckten 
Betriebsanleitung mit reduziertem 
 inhalt sich auf die sichere inbetrieb-
nahme und Verwendung  konzentriert, 
 während andere informationen zu 
 Wartung, Reparatur, Entsorgung etc. 
weiterhin in digitalen Formaten bereit-
gestellt werden könnten.

Die Fahrradindustrie zu  
Sicherheitsinformationen in 
Papierform und digitalen  
Betriebsanleitungen

Elektrofahrräder gehören zum Anwen-
dungsbereich der Maschinenverord-
nung. Der „ZiV – Die  Fahrradindustrie“ 
(ZiV) plant vorausschauend, wie die 
 Anforderungen zu Sicherheitsinforma-
tionen, die für die sichere inbetrieb-
nahme und Verwendung von Elektrofahr-
rädern wesentlich sind, umzusetzen 
sind. in den Vorarbeiten wird  diskutiert, 
welche Angaben als „wesentliche 
 Sicherheitsinformationen“  anzusehen 
sind und von den Fahrradhersteller 
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in Papierform bereitgestellt werden 
müssten. Hierzu stimmt sich der ZiV 
mit Vertretern von Herstellern, Prüf-
instituten, der Marktüberwachung und 
 tekom Deutschland ab und hat folgen-
den Vorschlag erarbeitet (siehe Bild 1): 

Diese wesentlichen Sicherheitsinfor-
mationen in Papierform sind Teil 
der Betriebsanleitung und müssen 
in  Zusammenhang mit den anderen 
infor mationsprodukten der digitalen 
 Betriebsanleitung gesehen werden.

Sobald dieser Vorschlag konsolidiert 
ist, soll er in den Normungsprozess 
einfließen und in die Überarbeitung der 

harmonisierten DIN EN 15194 „Fahr-
räder – Elektromotorisch unterstützte 
Räder – EPAC“ eingebracht werden, da-
mit alle interessierten Kreise sich auf 
einen Konsens zu wesentlichen Sicher-
heitsinformationen einigen. Sobald die 
harmonisierte Norm im Amtsblatt der 
Europäischen Union (OJEU) veröffent-
licht ist, bietet sie die Konformitätsver-
mutung mit der Maschinenverordnung. 
Sie ist dann eine wichtige Hilfe für die 
Entscheidung, welche Sicherheitsinfor-
mationen als wesentlich anzusehen 
sind und die Papierform erfordern und 
welche informationen der Betriebsan-
leitung in digitalen Formaten zur Ver-
fügung gestellt werden können.

DIN EN IEC/IEEE 82079-1  
zeigt den Weg

DIN EN IEC/IEEE 82079-1:2021 „Erstellung 
von Nutzungsinformationen (Gebrauchs-
anleitungen) für  Produkte – Teil 1: Grund-
sätze und allgemeine Anforderungen“ ist 
die wichtigste Norm für die Technische 
Kommunikation. Bei der technischen 
Umsetzung der Maschinenverordnung 
kann sie an vielen Stellen helfen. Es gibt 
die unbestimmten Rechtsbegriffe „klar, 
verständlich und lesbar“, die die Ma-
schinenverordnung nach Artikel 10, Ab-
satz 7 für Betriebsanleitungen, Sicher-
heitsinformationen und informationen 
in Anhang iii „Grundlegende Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzanforde-
rungen für Konstruktion und Bau von 
Maschinen oder dazugehörigen Produk-
ten“ fordert. DIN EN IEC/IEEE 82079-1 
bietet für diese unbestimmten Rechts-
begriffe im Abschnitt Grundsätze tech-
nische Umsetzungen, die auch in den 
Abschnitten informationsmanagement-
prozess, inhalt, Struktur, Medien und 
Darstellung von Nutzungsinformationen 
sowie im Abschnitt Berufliche Kompe-
tenzen mit weiterführenden Festlegun-
gen untermauert werden. 

Für das in Artikel 10 Absatz 7 gefor-
derte „klar zu beschreibenden Produkt-
modell“ bietet die Norm Hilfestellung 
in Abschnitt 7.2 „identifikationsmerk-
male“.

Für die nach Artikel 10  geforderte 
Kennzeichnung, wie auf die digitale Be-
triebsanleitung zugegriffen werden 
kann, bietet die Norm in Abschnitt 7.3, 
Abbildung 2 ein Piktogramm.

 

Entwurf – Stand 2024-04-04 

 
Sicherheitsinformation 
 
Dieses Merkblatt enthält Sicherheitsinformationen, die wesentlich für Inbetriebnahme und 
Verwendung des Elektrofahrrades sind.  
Die Sicherheitsinformationen sind Bestandteil der Betriebsanleitung. Auf die digitale Betriebsanleitung 
kann [hier…] zugriffen werden. / Die digitale Betriebsanleitung kann [hier…] herunterladen werden. 
Bei Bedarf kann die gedruckte Betriebsanleitung [hier…] bestellt werden. 
 

Warnung: Das Lesen der Sicherheitsinformationen entbindet nicht von der Pflicht, die 
Betriebsanleitung zu lesen und zu beachten!  
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, 
Unfällen und Sachschäden führen. 
 

 
Inbetriebnahme 

• Machen Sie sich anfänglich mit dem Fahr- und Bremsverhalten sowie den elektrischen 
Unterstützungsmodi und der Schiebehilfe (falls vorhanden) vertraut, insbesondere bei 
unterschiedlicher Beladung, Nässe und losem Untergrund.  

• Eine Missachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung kann zum Versagen von Bauteilen 
und Materialen mit Unfall- und Verletzungsgefahr führen:  
o Halten Sie die Beschränkungen der angegebenen [Nutzungsklasse/vorgesehenes 

Einsatzgebiet/Fahrzeugkategorie] ein.  
o Überschreiten Sie nicht das zulässige [Gesamtgewicht/Gesamtmasse/Systemgewicht] 

(Elektrofahrrad + Fahrer + Zuladung + ggf. Anhänger). 
o Beachten Sie die Herstellervorgaben zum Personen- und Lastentransport. 
o Manipulation des Antriebssystems, insbesondere Tuning, ist nicht zulässig. 

• Beachten Sie die Herstellervorgaben zur Anbringung von Anbauteilen (Taschen, Schloss, 
Kindersitz, Trägersysteme usw.) und zur Verwendung eines Anhängers. 

  
Verwendung 

• Beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorschriften für die Verwendung im 
öffentlichen Straßenverkehr. 

• Überprüfen Sie vor jeder Fahrt insbesondere: 
o die korrekte Funktion von Bremsen, Lenkung, Fahrwerk und Beleuchtung, 
o den festen Sitz von Lenker, Vorbau, Räder und Pedale sowie 
o den Reifenluftdruck. 

• Das Einstellen und Prüfen muss entsprechend der Herstellervorgaben erfolgen.  
• Überprüfen Sie das Elektrofahrrad vor jeder Fahrt auf mögliche Schäden, insbesondere an 

Rahmen, Gabel, Lenker/Vorbaueinheit, Antriebseinheit und Sattelstütze. 
• Verwenden Sie das Elektrofahrrad nicht bei festgestellten Schäden.  
• Bei Schäden, nach einem Sturz oder Unfall muss das Elektrofahrrad vor weiterer Verwendung 

durch einen Fachbetrieb überprüft werden. 
• Halten Sie die angegebenen Drehmomente für die Montage von Bauteilen ein. 
• Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Batterien und Ladegeräte. 
• Beachten Sie Herstellervorgaben zum Laden und Verwenden der Batterie, insbesondere 

hinsichtlich Umgebungstemperatur und Ort des Ladevorgangs.  
• Verwenden Sie nur unbeschädigte und unveränderte Batterien und Ladegeräte. 
• Achten Sie auf erhöhte Verletzungsgefahr durch möglicherweise hohe Temperaturen einzelner 

Bauteile (z.B. Bremsen, Antriebseinheit, Scheinwerfer). 
• Lassen Sie das Elektrofahrrad entsprechend den Herstellervorgaben regelmäßig von einem 

Fachbetrieb überprüfen und warten. 
• Angaben des Herstellers bezüglich des Transports des Elektrofahrrades sind zu beachten. 

Bild 1: ZIV, inhaltlicher Entwurf: Wesentliche Sicherheitsinformationen für Elektrofahrräder 
entsprechend Maschinenverordnung. Stand 2024-04-04

Bild 2: Elektrofahrrad 
Foto: Gabriela Fleischer / Wotan Chabod
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Derzeit wird die Norm international 
überarbeitet, und ein wichtiger Auftrag 
der Revision ist die noch stärkere Be-
rücksichtigung von digitalen  Formaten 
für informationsprodukte von Nut-
zungsinformationen. Das Ziel ist, dass 
diese bestmöglich eingesetzt  werden 
können, um eine sichere,  effiziente, 
 effektive und nachhaltige Nutzung von 

Produkten sicherzustellen. Hierzu wer-
den beispielsweise weitere Festlegun-
gen zur Darstellung auf  Bildschirmen, 
zu Struktur und Navigation in den  Neuen 
Medien und Lehrvideos in die 3. Edition 
der Norm aufgenommen.

Ausblick

Digitale Formate für informationspro-
dukte von Nutzungsinformationen sind 
im Trend. Auch für den Maschinenbau 
haben sie wesentliche Vorteile zu bieten, 
vor allem für die Nutzungsfreundlich-
keit der Betriebsanleitung, wenn die in-
formationen zur sicheren Verwendung 
zielgruppengerecht aufbereitet werden 
und eine gute Navigation den  schnellen 
Zugang/Zugriff ermöglicht. Die Ent-
scheidung, ob Papierform oder  digitale 
Formate für Betriebsanleitungen ge-
eignet sind für die sichere  Verwendung 
der Maschinen, sollte auch in der Ge-
setzgebung daran gemessen  werden, 
wie ein barrierefreier Zugang für alle 

Zielgruppen der Betriebsanleitung 
 sichergestellt und eine nutzerfreund-
liche Aufbereitung erzielt wird, damit 
die informationen klar, verständlich 
und sofern zutreffend lesbar sind. Nur 
dann kann die  Betriebsanleitung ihren 
 Auftrag erfüllen.

Entwicklungen wie der „digitale Zwil-
ling“ und der „digitale Produktpass“ 
 erfordern, dass  informationsprodukte 
von Nutzungsinformationen in  digitalen 
Formaten bereitstehen. Beim digitalen 
Zwilling braucht man sie, damit beim 
Navigieren durch den Zwilling die not-
wendigen Nutzungsinformationen im 
jeweiligen Kontext über Verlinkungen 
aufgerufen werden können. Der  digitale 
Produktpass ist bereits in einem digi-
talen Format. Für die  Bereitstellung 
 digitaler Formate von Nutzungsinfor-
mationen öffnet die IEC PAS 63485 ED1: 
Intelligent Information Request and 
 Delivery Specification (iiRDS) – A process 
model for information architecture Türen 
in die digitale Welt. ❚

Bild 3: IEC/IEEE 82079-1 als wichtigste 
Norm für die Technische Kommunikation

Foto: Gabriela Fleischer

Veranstaltung am 15. Mai 2024
Teilnahme kostenfrei 

Sie sind Bauprodukthersteller, Verbandsvertreter oder 
grundsätzlich daran interessiert, wie  herstellerspezifische 
Daten mit standardisierten neutralen Daten vernetzt 
  werden können? Dann schauen Sie doch bei BIM.together  
für Hersteller vorbei. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wann: 15. Mai 2024, 13 bis 17 Uhr mit anschließendem  
Snack & Schnack

Wo: Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

Anmeldung unter:  
www.din-events.de  
mit dem Login-Code: 
BIMyguest24

Weitere Informationen sowie 
die Agenda zur Veranstaltung 
finden Sie unter:  
www.din.de/go/bimtogether

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/termine/bim-together-fuer-hersteller-innovation-durch-standardisierung--1039704



